








    

Was ist Lichtverschmutzung? 

In vielen Fällen hat künstliche Außenbeleuchtung durchaus ihre Berechtigung. Häufig wirkt sie aber weit über 
ihren Bestimmungsort hinaus. Durch die Vielzahl an Lichtquellen und die Lichtstreuung in der Erdatmosphä-
re kommt es zu einer Aufhellung des Nachthimmels. Besonders deutlich wird dies an den Lichtkuppeln, die 
sich häufig über Städten bilden. Die Lichtverschmutzung verdrängt die natürliche Dunkelheit und greift so auf 
unterschiedlichste Weise in das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen ein. 

Diese Aufnahme der NASA zeigt eindrucksvoll, 

wie stark Europa auch bei Nacht beleuchtet ist.
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Wie wirkt Lichtverschmutzung?

Zahlreiche Beispiele verdeutlichen die weitreichenden Folgen der Lichtverschmutzung:

•	 Der natürliche Wechsel von Tag und Nacht steuert nicht nur die Ruhe- und Aktivitätszeiten vieler Tierarten, 
sondern auch ihren Jahresrhythmus. Durch die künstliche Beleuchtung kommt es zu Verschiebungen. Am-
seln beginnen z. B. früher im Jahr mit der Balz; aus Mangel an Insekten verhungert jedoch der Nachwuchs.2

•	 Auch der Jahresrhythmus von Pflanzen wird durch die natürliche Tageslänge gesteuert. Werden Bäume be-
leuchtet, so bilden sie im Frühjahr früher Knospen; im Herbst verzögert sich der Laubabwurf. Dadurch sind 
die Bäume einem erhöhten Risiko von Frostschäden ausgesetzt.3

•	 Viele Zugvögel ziehen nachts. Durch künstliche Lichtquellen können sie die Orientierung verlieren oder 
ihre Flugformation auflösen. Besonders an hohen, beleuchteten Bauwerken kommen zur Zugzeit unzählige 
Vögel zu Tode.7

In Städten ist die Lichtverschmutzung offensichtlich...
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•	 Viele Insekten werden von Lichtquellen angezogen, verändern ihr Verhalten, verlieren die Orientierung, ver-
brennen an Lampen oder sterben aus Erschöpfung. Dies hat weitreichende Folgen, da Insekten wichtig für 
die Bestäubung von Pflanzen sind und als Nahrungsquelle für viele andere Arten dienen.5

•	 Nicht weniger drastisch sind die Auswirkungen künstlicher Lichtquellen auf Wasserlebewesen. Die Be-
leuchtung von Gewässern kann deren Verhalten und Aktivitätszeiten verändern, das Nahrungsgefüge stören 
und als regelrechte Barriere für Wanderfische wie den Aal wirken.1

•	 Auch Fledermäuse sehen Licht häufig als Barriere, meiden bestimmte Strecken oder fliegen bei Beleuch-
tung nicht aus ihren Quartieren aus, was sich auf den Fortpflanzungserfolg auswirkt.6, 8, 9 

•	 Für den Mensch hat das Fehlen von Dunkelheit ebenfalls Nachteile. Untersuchungen deuten darauf hin, 	
dass ständige Beleuchtung und die dadurch verringerte Melatoninproduktion zu einem erhöhten Risiko für 
Tumorerkrankungen führt.4

•	 Nicht zuletzt geht eine ausgiebige Beleuchtung auch mit einem hohen Energieverbrauch einher. Selbst der 
Einsatz von LEDs schafft hier kaum Abhilfe, da durch den kostengünstigeren Betrieb wesentlich mehr be-
leuchtet wird. 

…aber auch im ländlichen Raum nimmt sie immer stärker zu.

7



    

Lichtverschmutzung vorbeugen

Um diesen negativen Folgen vorzubeugen, können und müssen wir an verschiedenen Stellen ansetzen. Die 
Aufnahme des neuen § 41a („Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtun-
gen“) ins Bundesnaturschutzgesetz verdeutlicht die Dringlichkeit dieser allgemeinen Verpflichtung. Explizite 
Vorgaben zur zulässigen Gestaltung von Außenbeleuchtungen sowie zur Um- und Nachrüstung vorhandener 
Anlagen werden durch eine kommende Rechtsverordnung definiert werden. Doch auch aus der bestehenden 
Gesetzgebung lassen sich vielzählige Handlungsmöglichkeiten ableiten. 

Als Untere Naturschutzbehörde wirken wir in unseren Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Bauanträgen 
darauf hin, künstliche Außenbeleuchtung auf das nötige Maß zu reduzieren und unverzichtbare Beleuchtun-
gen durch entsprechende technische Anforderungen so zu gestalten, dass der negative Einfluss auf Natur und 
Umwelt möglichst gering gehalten wird. Bedeutung kommt dabei insbesondere der Wahl der Lampen und der 
Lichtfarbe zu:
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•	 Die Verwendung von voll abgeschirmten Leuch-
ten verhindert die Abstrahlung von Licht nach 
oben und minimiert die Beleuchtung über den 
Bestimmungsbereich hinaus. Grundsätzlich ist 
das Anstrahlen von Vegetation und Gewässern zu 
vermeiden und die Lampen sollten so niedrig wie 
möglich installiert werden, um die Auswirkungen 
der Beleuchtung gering zu halten.

•	 Die Nutzung staubdichter Gehäuse verhindert, 
dass Insekten in die Lampe gelangen können und 
darin verenden. Durch die Verwendung von LEDs 
kann zudem eine Erhitzung und somit das Ver-
brennen von Insekten an der Lampe vermieden 
werden.

•	 Bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht (1000 
– 2400 K, max. 3000 K) besitzt ein Farbspekt-
rum, das für die meisten Arten wirkungsarm ist. 
Dadurch werden z. B. deutlich weniger Insekten 
angelockt als durch Licht mit UV- und Blauan-
teil.

•	 Eine Begrenzung des Lichts auf 100 lm (1-2 W) 
oder maximal 1.000 lm (10 W) bzw. 5 lx für Zu-
fahrtsbeleuchtung reicht häufig aus und spart 
Energie.

•	 Durch den Einsatz von Lichtschaltern, Zeit-
schaltuhren und Bewegungsmeldern lässt sich 
die Beleuchtung auf die tatsächliche Dauer der 
Nutzung beschränken.
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Eine wichtige Rolle kommt darüber hinaus den einzelnen Gemeinden zu. Sie haben vielfältige Möglichkeiten, 
um den Einsatz von Licht zu steuern:
•	 Beleuchtungskonzepte aufstellen
•	 Dunkelräume planen
•	 Lampen außerhalb der Hauptverkehrszeit dimmen oder abschalten.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, was jede und jeder Einzelne tun kann, um zur Verminderung der Lichtver-
schmutzung beizutragen. Selbstverständlich dienen auch hier die genannten technischen Anforderungen als 
wichtige Orientierung. Darüber hinaus spielt unser Nutzungsverhalten eine wesentliche Rolle: 

•	 Verzichte ich auf überflüssige Beleuchtung oder ist mir die Ästhetik meines Gartens wichtiger? 
•	 Schalte ich meine Außenbeleuchtung nur bei Bedarf an, habe ich sie mit einem Bewegungsmelder ausge-

stattet oder dimme sie nachts zumindest? 
•	 Schließe ich abends Vorhänge und Läden, wenn ich in Innenräumen das Licht anschalte? 
•	 Habe ich kaltweiße Lampen installiert, die ich mit Lampenfolie oder –lack nachrüsten und so mit geringem 

Aufwand das Farbspektrum optimieren kann?

Wichtig ist, dass es keineswegs um den vollständigen Verzicht auf Licht, sondern vielmehr um eine 
angepasste Nutzung und Gestaltung der Beleuchtung geht!
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Beleuchtungspflichten

Häufig wird angeführt, dass bestimmte Bereiche beleuchtet werden müssten. Hier lohnt sich ein kurzer Blick 
auf die tatsächlich in Hessen bestehenden Beleuchtungspflichten:

1.	 An Arbeitsstätten zum Zeitpunkt der Arbeitsverrichtung nach den Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(ASR A3.4) sowie ggf. an Fluchtwegen im Außenbereich (ASR A2.3).

2.	 An Fußgängerüberwegen auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde.

Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, Gefahrenstellen abzusichern. Dies lässt sich jedoch meist auch 
durch Absperrungen, Reflektoren oder Hinweisschilder verwirklichen. Zudem sind Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer selbst für eine ausreichende Beleuchtung ihrer Verkehrsmittel verantwortlich und 
auch die DIN EN 13201 (Norm zur Straßenbeleuchtung) begründet keinerlei Rechtspflicht.

Es besteht also keine generelle Beleuchtungspflicht in Ortschaften oder an Straßen! 

Demgegenüber stehen jedoch zahlreiche Vermeidungspflichten (§ 39 BNatSchG, am 18.08.2021 im Insekten-
schutzgesetz beschlossener § 41a BNatSchG; §§ 3,5 Abs.1 und § 22 BImSchG sowie §1 Abs. 1 Nr. 20 und 24 
BauGB), die auch Licht als potenziell schädliche Emission umfassen und die Notwendigkeit der Vermeidung von 
Lichtverschmutzung rechtlich begründen.
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Die Angst im Dunkeln

Dieses Gefühl ist sicherlich vielen vertraut, die schon einmal alleine im Dunkeln unterwegs waren. Mittels einer 
Straßenbeleuchtung kann das Sicherheitsgefühl durchaus erhöht werden. Allerdings konnte in mehreren Stu-
dien kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Maß der Beleuchtung und der Häufigkeit von Zwischen-
fällen nachgewiesen werden. Zudem stellt sich an beleuchteten Straßen häufig ein „Laufstegeffekt“ ein: Die 
Person, die sich im beleuchteten Bereich bewegt, ist bereits von weitem zu sehen – selbst nimmt sie aber 
nur das wahr, was innerhalb des ausgeleuchteten Bereichs geschieht. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu 
machen, dass eine umfangreiche Beleuchtung vor allem dem subjektiven Sicherheitsempfinden zuträglich ist. 
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Mit gutem Beispiel voran!

Auf vielen Ebenen laufen bereits Bemühungen zur Reduktion der Lichtverschmutzung. International weisen 
UNESCO, IUCN und IDA Lichtschutzgebiete unterschiedlicher Kategorien aus. So gilt beispielsweise der Ster-
nenpark Rhön bereits seit 2014 als International Dark Sky Reserve und die Stadt Fulda wurde 2019 als erste 
Sternenstadt (International Dark Sky Community) Deutschlands anerkannt. Aber auch im Kleinen lassen sich 
wichtige Schritte umsetzen. Orientieren Sie sich gerne an den genannten Empfehlungen! 

In dunkler Umgebung lässt sich die 

Milchstraße besonders gut beobachten.
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Abkürzungsverzeichnis

ASR	 	 Arbeitsstättenregeln, Technische Regeln für Arbeitsstätten
BNatSchG 	 Bundesnaturschutzgesetz  
BImSchG 	 Bundesimmissionsschutzgesetz 
BauGB		 Baugesetzbuch 
DIN	 	 Deutsches Institut für Normung
IDA	 	 International Dark-Sky Association
IUCN	 	 International Union for Conservation of Nature, Weltnaturschutzunion
K	 	 Kelvin, Maß für die Farbtemperatur des Lichts
lm	 	 Lumen, Maß für den Lichstrom	 	 	
lx	 	 Lux, Maß für die Beleuchtungsstärke
UNESCO	 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
W	 	 Watt, Maß für die Leistung
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